
 

 

 
 

 
 
 
 
 

GEMEINDE KALKHORST 
 

1. Änderung der Satzung über die Festlegung und Ergänzung 
des im Zusammenhang bebauten Ortsteils Dönkendorf 

 
 
 
 
 

Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB der eingegangenen Stellungnahmen  
im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung 

gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 

Anlage zum Satzungsbeschluss 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die nebenstehenden Ausführungen zur Kennt-
nis und stimmt diesen weitgehend zu. Die Aufstellung einer Ergänzungssat-
zung wird als geeignetes Instrument betrachtet, da die Gemeinde eine Bebau-
ung in Anlehnung an die bestehende Bebauungsstruktur, wie sie der § 34 
BauGB ermöglicht, realisieren möchte. 
Da sich die überplanten Flurstücke im Eigentum der Gemeinde Kalkhorst be-
finden, ist sichergestellt, dass es zu keiner unangemessenen baulichen Ver-
dichtung kommt. 
Die Gemeinde hat die vorgebrachten Belange geprüft und verzichtet auf einige 
Festsetzungen (dazu im Folgenden). 
Der Gemeinde sind keine städtebaulichen Konfliktfelder im Rahmen dieser Pla-
nung bekannt, die einer umfassenden Regelung und damit die Notwendigkeit 
eines Bauleitplanverfahrens zur Folge hätten. Die Aufstellung einer Ergän-
zungssatzung betrachtet die Gemeinde daher als das städtebaulich geeig-
netste Instrument. 
 
Die Gemeinde verzichtet auf die Ausweisung von einzelnen Baufenstern, da 
sie als Bauherrin die Errichtung der Gebäude, entsprechend dem Städtebauli-
chen Konzept, sicherstellen kann. Die Mindestgrundstücksgröße wird auf 
1 500 m² erhöht. 
Die Gemeinde hat die vorgebrachten Belange geprüft und verzichtet auf die 
Festsetzung von eingeschossigen Einzelhäusern mit maximal zwei Wohnun-
gen und die Darstellung der Nutzungsschablone. Die Errichtung von einge-
schossigen Einzelhäusern ergibt sich nun aus der Einfügungserfordernis des 
§ 34 BauGB in Kombination mit den örtlichen Bauvorschriften. 
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Der nebenstehende Hinweis wird zur Kenntnis genommen und beachtet. 
 
 
 
Die Zeichenerklärung wird angepasst. 
 
Die Festsetzung 2.2 wird entfernt (siehe oben). 
 
Die Mindestgrundstücksgröße wird auf 1 500 m² angehoben. 
 
Der Bezugspunkt für die Traufhöhe wird einheitlich definiert. 
 
Der Ausgleich erfolgt über den Ankauf von Ökopunkten durch die Gemeinde 
Kalkhorst. Ein Hinweis auf die zu erbringenden Ausgleichspunkte und das in 
Anspruch genommene Ökokonto sind Bestandteil der Satzung. 
 
Begründung 
Der bezeichnete Satz wird gestrichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass seitens der Unteren Immissions-
schutzbehörde keine Bedenken oder Versagensgründe gegen die Satzung be-
stehen. 
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Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg, dessen Kapi-
tels 6.5 Energie sich aktuell im 3. Entwurf der Teilfortschreibung befindet, trifft 
folgende Aussagen zu Eignungsgebieten von Windenergieanlagen. Als „hartes 
Ausschlusskriterium“ sind 400 m Abstand zu „Gebieten, die nach BauNVO dem 
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen“, zu halten. 
Als „weiches Ausschlusskriterium“ sind 600 m zu den oben erwähnten Gebie-
ten zu halten. 
Da das Plagebiet ca. 800 m von dem bestehenden Windpark entfernt liegt, geht 
die Gemeinde nicht von Beeinträchtigungen durch Immissionen aus. Es wird 
zudem darauf hingewiesen, dass das bestehende Wohnhaus (Rankendorfer 
Weg Nr. 5) den geringsten Abstand zum Windpark hält und bereits bei der Aus-
weisung des Windparks berücksichtigt werden musste. 
 
Das StALU WM wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
 
Untere Wasserbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die Untere Wasserbehörde auf entge-
genstehende Belange hinweist, die kaum überwindbar sind. Im Folgenden setzt 
sich die Gemeinde mit der Stellungnahme auseinander und legt dar, warum sie 
diese Auffassung nicht teilt. 
 
1. Wasserversorgung 
Der Zweckverband Grevesmühlen wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Be-
lange beteiligt. 
 
2. Abwasserbeseitigung 
Die Hinweise auf die Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht sowie die 
Kleinkläranlagen werden zur Kenntnis genommen. Die Ausführungen in der Be-
gründung werden entsprechend geändert. 
 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 6 

 
3. Niederschlagswasserbeseitigung 
In einer städtebaulichen Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB werden ein-
zelne Außenbereichsflächen in den Innenbereich einbezogen. Dadurch wird es 
möglich, einen Bauantrag in einem Gebiet nach § 34 Abs. 1 BauGB zu stellen. 
Mit der Aufstellung einer städtebaulichen Satzung entsteht also kein Baurecht. 
Entsprechend sind auch Fachgutachten zur Versickerungsfähigkeit im Rahmen 
einer Baugenehmigung einzureichen. 
Entlang des Rankendorfer Weges verlaufen Regenwasserleitungen. Inwieweit 
diese verwendet werden können, ist ebenfalls im Rahmen einer Baugenehmi-
gung zu prüfen. 
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4. Gewässerschutz 
Die Gemeinde nimmt den nebenstehenden Hinweis zur Kenntnis und beach-
tet diesen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt die grundsätzlichen Hinweise zum Brand-
schutz zur Kenntnis und beachtet diese. 
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Für die Löschwasserversorgung stehen zwei Hydranten in der Ortslage 
Dönkendorf zur Verfügung. Ausgehend von der Stellungnahme des Zweckver-
bandes Grevesmühlen vom 13.10.2021 liegt die Leistungsfähigkeit der Hydran-
ten allerdings unter den erforderlichen 48 m³/h. Die Gemeinde hat sich mit der 
Bereitstellung von Löschwasser in der Ortslage Dönkendorf auseinanderge-
setzt. 
Die Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst verfügt über ein Tanklöschfahrzeug mit 
einem Löschwassertank über 3000 l Fassungsvermögen (TLF 3000). Mit dieser 
Löschwassermenge kann in Kombination mit den bestehenden Hydranten 
(ca. 400 l/min) die benötigte Löschwassermenge von 800 l/min für einen Zeit-
raum von ca. 7 min garantiert werden. Innerhalb von 7 min kann dann eine 
Schlauchverbindung zum Dorfteich (ca. 400 m Wegstrecke) hergestellt werden. 
Mit Hilfe des Dorfteiches kann die permanente Löschwasserversorgung sicher-
gestellt werden. 
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Untere Denkmalschutzbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Änderungen vorzunehmen sind. 
 
 
 
 
Untere Straßenverkehrsbehörde 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände erhoben werden. 
 
Die nebenstehenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und beachtet. 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 10 

 
 
 
 
Straßenaufsichtsbehörde 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
Straßenbaulastträger 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen. 
 
 
FD Kataster und Vermessung 
Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plangebiet diverse 
Aufnahme- und Sicherungspunkte des Lagenetzes befinden. Die Hinweise zum 
Erhalt dieser werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Übereinstimmung der Planungsun-
terlagen mit dem aktuellen Liegenschaftskataster nicht geprüft wurde. 
 
  



 

Stellungnahme Behörde/TÖB/Nachbargemeinde/Bürger                Abwägung der Gemeinde Kalkhorst 

 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass auf keine entgegenstehenden Be-
lange hingewiesen wird. 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die UNB den gewählten Ausgleich über 
Ökopunkte als geeignet betrachtet. 
 
Eine Reservierung der erforderlichen Ökopunkte ist bereits erfolgt. Die Ge-
meinde wird die Reservierung vor Satzungsbeschluss an die Untere Natur-
schutzbehörde übermitteln. 
Die Gemeinde wird die Untere Naturschutzbehörde über den Satzungsbe-
schluss informieren. 
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Den nebenstehenden Ausführungen wird zugestimmt. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird die Ausführungen zu einer naturschonenden Beleuchtung 
als Hinweis in die Begründung aufnehmen. Zudem wird die Gemeinde prüfen, 
ob derartige Festsetzungen für zukünftige Planungen zur Anwendung kom-
men könnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landschaftsplanung 
Der Hinweis auf den Landschaftsplan wird zur Kenntnis genommen. Die Ge-
meinde Kalkhorst hat sich im Rahmen der Aufstellung der Satzung umfassend 
mit möglichen Kompensationsmaßnahmen im Gemeindegebiet beschäftigt. 
Aufgrund der z. T. unpraktikablen Voraussatzungen der „Hinweise zur Eingriffs-
regelung“ und der Ablehnung einer vorgeschlagenen Maßnahme durch die Un-
tere Naturschutzbehörde, griff die Gemeinde letztlich auf den Ankauf von Öko-
punkten zurück. 
 
Artenschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die artenschutzrechtlichen Vermei-
dungsmaßnahmen vollständig in die Satzung zu übernehmen sind. 
 
 
Der Verweis auf § 44 BNatSchG wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Hinweise auf §§ 45 und 67 BNatSchG werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde wird die Planunterlagen nochmals prüfen und ggf. nicht in dem 
Teil B - Text übernommene Vermeidungsmaßnahmen dort aufnehmen. 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass dem Plan zugestimmt wird, sofern die 
getroffenen Maßnahmen umgesetzt werden. 
 
Biotopschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine nach § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V 
geschützten Biotope betroffen sind. 
 
Natura 2000 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung durch die Planung nicht beeinträchtigt werden. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass für das Plangebiet keine 
Fördermittel beantragt wurden und, dass der betroffene Landwirt rechtzeitig 
über die Maßnahmen zu informieren ist. 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine weiteren Bedenken und Anregun-
gen geäußert werden. 
 
 
 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass sich das Plangebiet im Bereich des 
Bodenordnungsverfahrens Neuenhagen-Harkensee befindet, jedoch keine Be-
denken geäußert werden. 
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Naturschutz 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass die Belange des StALU WM nicht be-
troffen sind. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Nordwestmeck-
lenburg wurde ebenfalls als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
 
Wasser 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Bedenken 
bestehen. 
 
Boden 
Die Gemeinde nimmt den Verweis auf das Landesamt für Umwelt, Naturschutz 
und Geologie M-V zur Kenntnis. 
 
 
Der Hinweis die Mitteilungspflicht über Altlasten wird zur Kenntnis genommen 
und beachtet. 
 
 
Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislaufwirtschaft 
Der Hinweis auf die bestehenden Windkraftanlagen mit Bestandsschutz wird 
zur Kenntnis genommen. 
 
Das Regionale Raumentwicklungsprogramm Westmecklenburg, dessen Kapi-
tels 6.5 Energie sich aktuell im 3. Entwurf der Teilfortschreibung befindet, trifft 
folgende Aussagen zu Eignungsgebieten von Windenergieanlagen. Als „hartes 
Ausschlusskriterium“ sind 400 m Abstand zu „Gebieten, die nach BauNVO dem 
Wohnen, der Erholung, dem Tourismus und der Gesundheit dienen“, zu halten. 
Als „weiches Ausschlusskriterium“ sind 600 m zu den oben erwähnten Gebie-
ten zu halten. 
Da das Plagebiet ca. 800 m von dem bestehenden Windpark entfernt liegt, geht 
die Gemeinde nicht von Beeinträchtigungen durch Immissionen aus. Es wird 
zudem darauf hingewiesen, dass das bestehende Wohnhaus (Rankendorfer 
Weg Nr. 5) den geringsten Abstand zum Windpark hält und bereits bei der Aus-
weisung des Windparks berücksichtigt werden musste. 
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Trinkwasserversorgung 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Löschwasserversorgung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die genannten Hydranten bei einer 
Einzelentnahme eine Leistung von weniger als 48 m³/h erbringen. Die Ge-
meinde hat sich der Bereitstellung von Löschwasser in der Ortslage Dönken-
dorf auseinandergesetzt. 
Die Feuerwehr der Gemeinde Kalkhorst verfügt über ein Tanklöschfahrzeug mit 
einem Löschwassertank über 3000 l Fassungsvermögen (TLF 3000). Mit dieser 
Löschwassermenge kann in Kombination mit den bestehenden Hydranten (ca. 
400 l/min) die benötigte Löschwassermenge von 800 l/min für einen Zeitraum 
von ca. 7 min garantiert werden. Innerhalb von 7 min kann dann eine Schlauch-
verbindung zum Dorfteich (ca. 400 m Wegstrecke) hergestellt wer-den. Mit Hilfe 
des Dorfteiches kann die permanente Löschwasserversorgung sichergestellt 
werden. 
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Abwasserentsorgung 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass es in der Ortslage keinen zentralen 
Schmutzwasserkanal gibt. Die Begründung wird dahingehend geändert. Es 
wird in der Begründung auf die Pflicht des Grundstückseigentümers zur Entsor-
gung des Schmutzwassers hingewiesen. 
 
 
 
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass in der Ortslage Dönkendorf die Satzung 
zur Versickerung des Niederschlagswassers gilt. Ein entsprechender Hinweis 
wird in die Begründung aufgenommen. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Der Leitungsplan wird beachtet. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet keine Leitun-
gen der HanseGas GmbH vorhanden sind.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass die nebenstehenden Anlagenbetreiber 
nicht betroffen sind.  
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Der dargestellte Bereich entspricht dem Geltungsbereich der 1. Änderung der 
Ergänzungssatzung Dönkendorf.  
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Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass keine Einwände bestehen.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine Änderung des Geltungsbereiches 
eine erneute Anfrage erforderlich macht.  
Der Hinweis, dass durch den Bauausführenden eine rechtzeitige erneute An-
frage zu erfolgen hat, wird beachtet.  
 
Der gegebene Hinweis wird beachtet.  
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Der dargestellte Bereich entspricht dem Geltungsbereich der 1. Änderung der 
Ergänzungssatzung Dönkendorf. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass sich keine von der 50Herz 
Transmission GmbH betriebenen Anlagen im Plangebiet befinden.  
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Es wird zur Kenntnis genommen, dass ein Tanklöschfahrzeig mit einem Tank-
volumen von 3000 l Löschwasser z. Z. beschafft wird. Weiterhin wird zur Kennt-
nis genommen, dass das Fahrzeug im Einsatzfall mit den vorhandenen Hyd-
ranten versorgt werden kann. 
 
Die Gemeinde nimmt zur Kenntnis, dass es in Dönkendorf einen großen Lösch-
teich mit Zu- und Ablauf gibt, der auch im Sommer über ausreichend Wasser 
führt. Weiterhin wird zur Kenntnis genommen, dass eine sichere und stabile 
Schlauchverbindung hergestellt werden kann sowie, dass die Feuerwehr der 
Stadt Dassow im Brandfall ebenfalls alarmiert wird. Die Gemeinde betrachtet 
die Löschwasserversorgung damit als gesichert. 
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Die Gemeinde Kalkhorst nimmt zur Kenntnis, dass die Vodafone GmbH / Vo-
dafone Kabel Deutschland GmbH keine Einwände geltend macht und, dass 
sich im Plangebiet keine Telekommunikationsanlagen befinden.  


